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378. Verordnung: Maschinstricker- und Wirker-Meisterprüfungsordnung
379. Verordnung: Weber-Meisterprüfungsordnung

378. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 29. Mai
1989 über die Durchführung der Meisterprü-
fung für das Handwerk der Maschinstricker
und Wirker (Maschinstricker- und Wirker-

Meisterprüfungsordnung)

Auf Grund des §21 und des §18 Abs. 8 der
Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 399/1988
wird — hinsichtlich des § 3 Abs. 4 im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Unterricht, Kunst
und Sport — verordnet:

Anwendung der Allgemeinen Meisterprüfungsord-
nung

§ 1. Auf die Durchführung der Meisterprüfung
für das Handwerk der Maschinstricker und Wirker
(§94 Z 51 a GewO 1973) ist die Allgemeine Mei-
sterprüfungsordnung, BGBl. Nr. 356/1979, anzu-
wenden.

Fachlich-praktischer Teil der Meisterprüfung

§ 2. (1) Der fachlich-praktische Teil der Meister-
prüfung umfaßt die Ausführung von Meisterarbei-
ten (Abs. 2) zum Nachweis folgender Fertigkeiten:

1. Einrichten der Maschine,
2. Einstellen und Regeln der Warenfestigkeit,
3. Einstellen der Fadenspannung,
4. Einstellung des Warenabzuges,
5. Einstellen der Mustereinrichtung,
6. Erstellen eines Probestückes,
7. Herstellen eines textilen Flächengebildes,
8. Erkennen und Beheben von Strick- und Wirk-

fehlern,
9. Aus- und Einbau von Maschinenteilen,

10. Ausrüsten,
11. verkaufsgerechte Fertigstellung der Meister-

arbeiten.

(2) Entsprechend der Aufgabenstellung durch
die Meisterprüfungskommission sind auszuführen:

1. Meisterarbeiten, die der Anfertigung eines
Prüfungsstückes dienen, sowie

2. gegebenenfalls auch Meisterarbeiten zum
Nachweis jener Fertigkeiten (Abs. 1), die bei

den unter Z 1 fallenden Meisterarbeiten nicht
nachgewiesen werden können.

(3) Die Ausführung der Meisterarbeiten muß
vom Prüfling in 16 Stunden erwartet werden kön-
nen. Der fachlich-praktische Teil der Meisterprü-
fung ist nach 18 Stunden zu beenden.

Fachlich-theoretischer Teil der Meisterprüfung

§ 3. (1) Der fachlich-theoretische Teil der Mei-
sterprüfung besteht aus einer schriftlichen und
einer mündlichen Prüfung.

(2) Die schriftliche Prüfung hat sich auf die
Gegenstände Fachrechnen und Fachkalkulation
(§ 4) und Fachzeichnen und Bindungslehre (§ 5) zu
erstrecken. Die Erledigung der Prüfungsaufgaben
im Gegenstand Fachrechnen und Fachkalkulation
muß vom Prüfling in eineinhalb Stunden erwartet
werden können. Die Prüfung in diesem Gegen-
stand ist nach zwei Stunden zu beenden. Die Prü-
fung im Gegenstand Fachzeichnen und Bindungs-
lehre muß vom Prüfling in 45 Minuten erwartet
werden können. Die Prüfung in diesem Gegen-
stand ist nach einer Stunde zu beenden.

(3) Die mündliche Prüfung hat sich auf die
Gegenstände Fachkunde (§ 6), Arbeitskunde (§ 7)
und Fachliche Sondervorschriften (§ 8) zu erstrek-
ken. Sie darf außer in begründeten Ausnahmefällen
nicht kürzer als 30 Minuten und nicht länger als
eine Stunde dauern.

(4) Der erfolgreiche Besuch einer Höheren Lehr-
anstalt der Fachrichtung Wirkerei und Strickerei
oder einer Sonderform einer solchen Schule gemäß
§ 73 Abs. 1 lit. a bis c des Schulorganisationsgeset-
zes ersetzt den fachlich-theoretischen Teil der Mei-
sterprüfung.

Fachrechnen und Fachkalkulation

§ 4. Die Prüfung im Gegenstand Fachrechnen
und Fachkalkulation hat zu umfassen:

1. je eine Aufgabe aus den Bereichen:
a) Materialbedarfsberechnung,
b) Umrechnen zwischen Numerierungssyste-

men,
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c) Flächen-, Volums- und Massenberech-
nung,

d) Produktionszeitenermittlung,
2. die Ausführung eines fachlichen Kalkulations-

beispieles (Ermittlung der Arbeitszeit, des
Materialbedarfs, der Stückkosten und der
Lohnkosten sowie Anboterstellung).

Fachzeichnen und Bindungslehre

§ 5. Die Prüfung im Gegenstand Fachzeichnen
und Bindungslehre hat nach Angabe zu umfassen:

1. Umsetzung eines vorgegebenen Designs in die
erforderliche Musterpatronenzeichnung,

2. Dekomponieren vorgegebener Muster und
Zeichnen der entsprechenden Musterpatrone.

Fachkunde

§ 6. Im Gegenstand Fachkunde sind dem Prüf-
ling Fragen aus folgenden Bereichen zu stellen:

1. Rohstoffe:
a) Erkennen der natürlichen Fasern,
b) Unterscheiden zwischen natürlichen und

synthetischen Fasern,
2. Garnprüfungen:

a) Qualität,
b) Färbungen und deren Echtheit,

3. Numerierungssysteme,
4. Grundstrick- und -wirkarten und Mustertech-

niken,
5. Dekomponieren — Bindungslehre,
6. Ausrüstung,
7. Technologie der Strickerei und Wirkerei.

Arbeitskunde

§ 7. Im Gegenstand Arbeitskunde sind dem Prüf-
ling Fragen aus folgenden Sachgebieten zu stellen:

1. Arbeitsvorbereitung und Arbeitsablauf,
2. Werkzeuge und Maschinen.

Fachliche Sondervorschriften

§ 8. Im Gegenstand Fachliche Sondervorschrif-
ten sind dem Prüfling Fragen über folgende ein-
schlägige Bestimmungen zu stellen:

1. sicherheitstechnische Vorschriften und son-
stige Sicherheitsvorschriften der Unfallverhü-
tung und des Arbeitsschutzes,

2. Kenntnis der aushangpflichtigen arbeitsrecht-
lichen Vorschriften,

3. Heimarbeitsvorschriften,
4. Textilpflege- und Textilkennzeichnungsvor-

schriften.

Schlußbestimmung

§ 9. Diese Verordnung tritt mit 1. August 1989 in
Kraft.

Schüssel

379. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 31. Mai
1989 über die Durchführung der Meisterprü-
fung für das Handwerk der Weber (Weber-

Meisterprüfungsordnung)

Auf Grund des §21 und des §18 Abs. 8 der
Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 399/1988
wird — hinsichtlich des § 3 Abs. 4 im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Unterricht, Kunst
und Sport — verordnet:

Anwendung der Allgemeinen Meisterprüfungsord-
nung

§ 1. Auf die Durchführung der Meisterprüfung
für das Handwerk der Weber (§ 94 Z 81 a GewO
1973) ist die Allgemeine Meisterprüfungsordnung,
BGBl. Nr. 356/1979, anzuwenden.

Fachlich-praktischer Teil der Meisterprüfung

§ 2. (1) Der fachlich-praktische Teil der Meister-
prüfung umfaßt die Ausführung von Meisterarbei-
ten (Abs. 2) zum Nachweis folgender Fertigkeiten:

1. Webereivorbereitungsarbeiten wie Spulen,
Schären und Zetteln, Einziehen, Blattstechen,

2. Einrichten der Webmaschine mit mehrbindi-
gem Gewebe vom Einlegen des Kettbaumes
bis zum Anweben,

3. Anknüpfen von Folgeketten mit Hand und
Maschine,

4. Inbetriebnahme der eingerichteten Maschine,
5. Weben auf verschiedenen Maschinen,
6. Erkennen und Beheben von Fehlern an der

Einstellung der Maschine,
7. Erkennen und Beheben von Fehlern an Texti-

lien,
8. Erstellen von Steuereinrichtungen,
9. Reparieren des erforderlichen Maschinen-

parks ohne Anfertigung von Maschinenteilen.

(2) Entsprechend der Aufgabenstellung durch
die Meisterprüfungskommission sind auszuführen:

1. Meisterarbeiten, die der Anfertigung eines
Prüfungsstückes dienen, sowie

2. gegebenenfalls auch Meisterarbeiten zum
Nachweis jener Fertigkeiten (Abs. 1), die bei
den unter Z 1 fallenden Meisterarbeiten nicht
nachgewiesen werden können.

(3) Die Ausführung der Meisterarbeiten muß
vom Prüfling in acht Stunden erwartet werden kön-
nen. Der fachlich-praktische Teil der Meisterprü-
fung ist nach neun Stunden zu beenden.

Fachlich-theoretischer Teil der Meisterprüfung

§ 3. (1) Der fachlich-theoretische Teil der Mei-
sterprüfung besteht aus einer schriftlichen und
einer mündlichen Prüfung.
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(2) Die schriftliche Prüfung hat sich auf die
Gegenstände Fachrechnen und Fachkalkulation
(§ 4) und Fachzeichnen und Bindungslehre (§ 5) zu
erstrecken. Die Erledigung der Prüfungsaufgaben
im Gegenstand Fachrechnen und Fachkalkulation
muß vom Prüfling in zwei Stunden und im Gegen-
stand Fachzeichnen und Bindungslehre in einer
Stunde erwartet werden können. Die Prüfung im
Gegenstand Fachrechnen und Fachkalkulation ist
nach zweieinhalb Stunden, im Gegenstand Fach-
zeichnen und Bindungslehre nach eineinhalb Stun-
den zu beenden.

(3) Die mündliche Prüfung hat sich auf die
Gegenstände Fachkunde (§ 6), Arbeitskunde (§ 7)
und Fachliche Sondervorschriften (§ 8) zu erstrek-
ken. Sie darf außer in begründeten Ausnahmefällen
nicht kürzer als 30 Minuten und nicht länger als
eine Stunde dauern.

(4) Der erfolgreiche Besuch einer Höheren Lehr-
anstalt der Fachrichtung Weberei und Spinnerei
oder einer Sonderform einer solchen Schule gemäß
§ 73 Abs. 1 lit. a bis c des Schulorganisationsgeset-
zes ersetzt den fachlich-theoretischen Teil der Mei-
sterprüfung.

Fachrechnen und Fachkalkulation

§.4. Die Prüfung im Gegenstand Fachrechnen
und Fachkalkulation hat zu umfassen:

1. je eine Aufgabe aus den Bereichen:
a) Litzen- und Schaft- bzw. Harnischberech-

nung,
b) Blattberechnung,
c) Rapportberechnung,
d) Flächen- und Materialbedarfsberechnung,
e) Rechnen mit Numerierungssystemen,

2. die Ausführung eines fachlichen Kalkulations-
beispieles (Ermittlung der Arbeitszeit, des
Materialbedarfs, des Abfallanfalles, der Stück-
kosten bzw. der Meterware und der Lohnko-
sten sowie Erstellung eines Anbots).

Fachzeichnen und Bindungslehre

§ 5. Die Prüfung im Gegenstand Fachzeichnen
und Bindungslehre hat nach Angabe zu umfassen:

1. Umsetzen eines vorgegebenen Designs in die
erforderliche Bindungstechnik,

2. Dekomponieren eines Gewebemusters und
Umrechnen in die Patrone.

Fachkunde

§ 6. Im Gegenstand Fachkunde sind dem Prüf-
ling Fragen aus folgenden Bereichen zu stellen:

1. Unterscheiden von Naturfasern und syntheti-
schen Fasern,

2. Verwendung der verschiedenen Garne,
3. Wissen über Garnvorbereitung (Kett- und

Schußgarn),
4. Garnprüfung: a) Qualität,

b) Färbungen und deren Echt-
heit,

5. Ausrüstung des Rohgewebes,
6. Gewebekonstruktion.

Arbeitskunde

§ 7. Im Gegenstand Arbeitskunde sind dem Prüf-
ling Fragen aus folgenden Sachgebieten zu stellen:

1. Arbeitsvorbereitung,
2. Werkzeuge, Maschinen sowie deren Steue-

rung und Regelung.

Fachliche Sondervorschriften

§ 8. Im Gegenstand Fachliche Sondervorschrif-
ten sind dem Prüfling Fragen über folgende ein-
schlägige Bestimmungen zu stellen:

1. sicherheitstechnische Vorschriften und son-
stige Sicherheitsvorschriften der Unfallverhü-
tung und des Arbeitsschutzes,

2. Kenntnis der aushangpflichtigen arbeitsrecht-
lichen Vorschriften,

3. Heimarbeitsvorschriften,
4. Textilpflege- und Textilkennzeichnungsvor-

schriften.

Schlußbestimmung

§ 9. Diese Verordnung tritt mit 1. August 1989 in
Kraft.

Schüssel
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